
Lasselische

 olttty-und Uommmien-Weitung.
 Mit Hoch-Fürstlich Heßischemgnädigsten PRIVILEGIO.

Montag dm Zten Decembr.

I. Löictal- Citation«.

i) Demnach der vormahls in Königlich-Dänischen Diensten, beym Oldenburgischen Na
tional Regiment gestandene Unter-Officier, Zohann Daniel Noppen, zu Döttingen
in der Grafschaft Oldenburg, unlängst gestorben, und zu dessen ^Lerlassenschastt sich nie

 mand gemeldet, dessen etwanige Erben und deren Auffenthalt auch bis hierzu unbekannt
geblieben; So wird solcher Sterbfall hierdurch öffentlich bekannt gemacht, und werden
 alle diejenigen, welche an des gedachten Unter-Officiers Röpperi, Nachlassenschufft ex
 capite haereditatis einigen Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch verabladet, und zwar

 die Einheimischen binnen 6 Wochen, die Auswärtigen aber innerhalb iz Wochen, bey
 C ce hieß-


